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Autorität ausgestiattetes Lehramt; fehlt auch die tho
zwischen Natur un:! Übernatur, zwischen Offenbarung un Naturrecht 1s
Fundament der staatlıchen Vollmachten Gleichwohl werden diese christlichen
Bekenntnisse keine unüberwindlichen Schwierigkeiten haben eım Bestreben,
den Einfluß des christlichen Gedankens eiwa der relig1ösen Erziehung
sıchern. Katholischen Bedenken gegenüber der irchlichen Politik mu E

entgegenhalten, daß das Verlangen nach Sicherungen Kon
kordat nıchts tun hat mıt mangelnden Gottvertrauen D  1€e Berufung
auf die charısmatische Kirche, d  1€ sich MG R 0W/ un Sar auf das re1ıin reliziöse Ge:
1et zurückzieht, 1st. eiNne große un SaNz unkirchliche Täuschung. Solchem
Überschwang muß I1Nan aller Nüchternheit d  1€ Frage vorlegen: arf 1e
Kirche auf ihr Wächter- un Hirtenamt verzichten? Soll s1€e€ 1€ ihr er-
rauten Seelen ohne Leitung den Irrtümern der eıt preisgeben? Darum geht
65 legtlich der Frage Vo Kirche un Politik Es sınd Prinzipienfragen.
(Janz abwegzig WäaTITe endlich der Vorwurf, die politische Kirche se1 schuld (}
Schwinden des Glaubens un des kirchlichen Einflusses. Daran 1 as sovıel
wahr SCINHN, daß SCWISSEC Formen., ı denen die politische Beeinflussung betätigt
wurde, mıt echt abgelehnt werden. ber grundsäglich auch Nnu für die
heutige Zeit, jede EinfÄlußnahme auf VWelt un Staat ablehnen, das bedeutet
eine SANZ unkatholische Haltung, die jedes tiefere Verständnis für die Kirche
un ihre Von Christus selbst aufgetragene Verantwortung eTCINISSC aßt
Die KRundschreiben eos 111 un! 1U5 XI sınd überzeitlich un darum auch
heute noch verpflichtende KRichtlinien für das katholische Gewissen.

Wenn uNnserTre eıt sıttliche un I] ufbaukräfte benötigt, ann ist
auch die Sendung der Kirche ıcht veraltet Mehr als Je darf und soll S1C,
gewiß zeitbedingten Formen, aber doch mıt aller Entschiedenheit ihre
Stimme erheben für echt un Gerechtigkeit, für Freiheit un Friede, für
die Ansprüche un Gebote Gottes, durch die alleinalle Menschenrechte iıhre
Begründung un Sıcherung finden

Um die „Beru{fss dische Ordnung “
Von Y, NELL-BREUNING

ın Wall VOoO Mißverständnissen hat siıch-um die Berufsständische Urdnung
(BO) aufgetürmt, daß selbst Gutwillige den Zugang ihrem rechten Ver
staändnis iıcht finden Darum soll 1ı1er der Versuch gemacht werden, die
SC Wall EIN1ISC Breschen legen. Im Anschluß daran sollen och CIN1Z€ Aus
führungen gemacht werden, die azu beitragen können, »CWI1ISSEC Schwierig-
keiten, 1€e€ sich dem rechten Verständnis entgegenstellen, usSZ  men.

Die grundlegenden Mißverständnisse beruhen darauf daß die entigegen
ihrem wahren Sınn entweder die politische Ebene hinaufgehoben oder
auf den D O W} ch Bereich eingeengt wıird Und doch handelt es sich
hei ihr weder e1Ne Staatsform och ul eiIiNne Wirtschaftsorganisation, SON-
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Um die „Be ufs ändische Ordnung“‘
dern die OÖrdnung der menschlichen Gesellschaft. Das politische Mißver-
standnis sSeHt gleich mıt Korporativstaat oder Ständestaat: das ökono-
mische Mißverständnis erscheint ] verschiedenen Formen : entweder be-
deute KRückkehr ZU mittelalterlichen Zunftwesen oder SsSC1 eiNe Ange-
legenheit der Arbeitgeber- un Arbeitnehmer-Organisationen oder sec1

C1Ne marktregelnde Organisation Sınne des heutigen Kartellwesens oder
endlich SC1 eC1Ne Abwandlung der 505 Zentralverwaltungswirtschaft

Die politische Mißdeutung
der } gleichzuseBen mıt standischer Verfassung des

Staates ist ıuu  ja möglıch, wenn an Gesellschaft un: Staat durcheinander:-
der zusammenwWirtft Nachdem Jahrhundert die s5o0% „Ireie Gesell-
schaft S5S0üs „staatsfreien Raum für sıch beansprucht un den Staat Z7.U

ıhrem Angestellten der Rolle des Nachtwächters hatte entwürdigen wollen,
folgte Jahrhundert der Umschlag der Staat begnügte sıch icht mıt der
SCINeEer unwürdigen Nachtwächterrolle, begnügte sich aber auch nıcht mıt der
ihm zukommenden Rahmen- oder Klammer-Funktion, sondern c >
die freie Gesellschaft. Der totalitäre Staat anerkannte nıcht bloß keine
„staatsfreien Räume, die es — der 'Lat iıcht g1bt, sondern beansprucht alle
Käume, alle Kultursachgebiete als sCcC1iNeEN CISCHECN und unmiıttelbaren
Zuständigkeitsbereich So konnte es geschehen, daß nachdem Jahr-
hundert Gesellschaft un Staat unzulässig auseinandergerissen a  €.  9 die
„Ireie Gesellschaft der berhoheit des Zz.U  a Einheit zusammenfassenden
un verklammernden Staates sich hatte entwinden wollen, Jahrhundert
der Staat keine „Ifreie G(Gesellschaft mehr gelten jeß un demzufolge alle

Volkskörper bestehenden oder sich ildenden Gliederungen als
Gliedmaßen Anspruch ahm un Tätigkeit wollte Ja der Staat
le  ]  te darauf ab, S1  ch verlängerte Arme den Volkskörper hinein <

schaffen. So etwa entstand der faschistische Korporativstaat Mussolinis
Italien, dem das sonderbare Geschick wıiderfahren 18T, als Muster
11 Sinne der christlichen Gesellschaftslehre angesehen werden. Demgegen-

—_ über ıst unzweideutig festzustellen: Sinne christlicher Gesellschafts-
lehre hat nichts iun mıt Korporativ- oder Stäandestaat.

Was 1€ einzelnen Anhänger der Standestaatidee sich unfier „Ständestaat”
denken, 1stNverschieden. Nur ı Punkt stimmen S16 überein,

der Ablehnung des Parteienstaates, derjenigen orm der politischen
Willensbildung, bei der die stimmberechtigten Staatsbürger sich in VeTl -

schiedene politischen Programme sammeln un als Wähler Vertreter dieser
verschiedenen politischen Programme die Versammlung entsenden, deren
Aufgabe es 1st die staatliche Willensbildung durch Beschluß VvoO Gesegen,

Wahl der leitenden Staatsmänner SW. vollziehen. 1le Staäandestaatler sıind
darın C1IN19, daß s1€ diese Form der politischen Willensbildung ablehnen. An

stelle der politischen Parteien sollen Gebilde anderer Art, „Stände““ genannt,
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Träger der politischen Willensbildung’ se1in. Was INa  — sich unter diesen „Stän-
den!'  c. denkt, ıst sehr buntscheckig. Manchmal sınd es Gebilde, die sehr stark

1€e alten Herrschaftsstände erinnern mıt mehr oder weniger ausgesprochen
politischem Charakter: manchmal sınd 65 ausgesprochen a-politische Gebilde,
die dem, W äas WIT als Berufsstände oder Leistungsgemeinschaften bezeichnen,
sehr ahe stehen, denen aber sonderbarerweise die ihnen völlig wesensfremde
Aufgabe der politischen Willensbildung ANSCSONNE WILr  d. Zu verstehen ist
dieser Widersinn 1U  P aus der Gegnerschaft das politische Parteien-
system, das 1U einmal bei viıelen Menschen eiıne gefühlsmäßig heftige
Ablehnung erfährt, die annn solchen Kurzschlüssen verleitet. Dazu kommt
allerdings, daß den gegenwärtigen Verhältnissen die politischen In-
tTanzen (Regierungen un Parlamente) sıch mıt sehr vielen Dingen befassen,
die ıcht politischer Natur sind un daher wirklich ın die Zuständigkeit a-poli-
tischer Köperschaften ftallen.

Wenn die christliche Gesellschaftslehre für eine berufsständische Ordnung
der Gesellschaft eintritt, hat das mıt der Frage der Staatsform, insbeson-
ere also auch mıt der Frage des Kın-, WEeI- oder Viel-Parteien-Staats ıcht
das mindeste tun. He diejenigen, die als Gegner des demokratischen Staa-
Les, den WIT nach bisheriger Erfahrung uns anders als iın der orm des Par-
tejenstaats ıcht vorstelien können, der zujubeln, verschwenden ıhren
Beifall eıne Sache, 1e€ ih ıcht verdient. Ihnen mu die roit-
NUuNS bereitet werden, daß mıt demokratischem Parteienstaat sehr ohl
zusammengeht. Allerdings geht sS1e nıcht mıt einem Staat, der
S:  b die grundlegenden Baugesege der menschlichen Gesellschaft vVver-
sündigt, also mıt keiner Art VOo  > Kollektivismus, insbesondere icht mıt dem
S1012 autorıtäar-totalitären Staat. Dagegen schreibt die sıch Z durch die
Übernahme unpolitischer Angelegenheiten, mıt denen der Staat heute über-
bürdet ist, auf die natürlicherweise dafür zuständigen unpolıtischen Aufgaben-
trager den Staat ıcht HUT ZU entlasten, sondern ıhm seine wahre Hoheit, das
Vollmaß seiner echten Autorität, zurückzugeben. In den staatlichen Bereich
greift 1U  _- insoweıt hinein, als die s0S Berufsstände oder Leistungsgemein-
schaften heute auf den Staat überwälzte oder auch VO Staat eb siıch gerls-
sCHNE Aufgaben auf die Schultern zurückverlegen « wollen, die von Rechts

diese Lasten zZUuU tragen haben iıcht alle, aber doch ohl schr viele
Standestaatler dagegen sıind gerade Anhänger des sog autoriıtäar-totalitären
Staates. Soweit diese Standestaatler Verfechter eiıner se1in wollen oder sıch
als solche bezeichnen, verkehren sS1e den Gedanken der im Sinne der
christlichen Gesellschaftslehre iın seın SCHAaAUCS Gegenteil.

Wenn Leo 1881 ehrte, jedes olk habe das RKecht, sıch die ıhm guL-
dünkende Staatsform wählen, wofern Nnur die Gerechtigkeit nıcht verlegt
werde un: den Eirfordernissen des Gemeinwohls Genüge geschehe, un!: 1US XI
sich für die berufsständische Ordnung der Gesellschaft einseßt, mu man
sich doch VO vornherein SaSsCch, daß 1€658 Zz7u Voraussebgung hat, daß diese
OÖrdnung der Gesellschaft mıt den VO Leo 111 1Ns Auge gefaßten Staats-
Ö  8
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formen, denen äusd„rücklid1 genannt die echte demokratische Verfaésungt
gehörte, vereinbar sel1l. KErst recht mu 1€s gelten, wenn 1us ALL., der
wiederheolten Malen darauf dringt, mıt der VO Pius XI geforderten berufs-
ständischen Ordnung der Gesellschaft Ernst machen, ın seiıner VWeihnachts-
botschaft 1944 der In Staatsform, deren Verwirklichung

allerdings sehr hohe Anforderungen stellt, für die gegenwärtigen Verhält-
nısse o05d den Vorzug gibt

Die politischen Reaktionäre bejubeln die 2U Unrecht;: umgekehrt tut

man der Unrecht, weniin Al sS1e als politische Reaktion verschreit. Der
faschistische Korporativstaat Mussolinis ıst eın Beispiel für sondern in
allen Stüucken deren Gegenteil. 1€e ist eıne w 11 _ 11 fr

eın olitıs ch Angelegenheit.

Die okonomischen Mißdeutungen
Daß die berufsständische Ordnung der Gesellschaft ®  ın eine Organisation der

umgedeutet werden konnte, aßt siıch VO  ; daher verstehen, daß die
gegenwärtige Unordnung der Gesellschaft, die WITr als „kapitalistische Klassen-
gesellschaft”” bezeichnen pflegen, VOo der Wirtschaft angerichtet worden
ıst. Was arl Marx ın durchaus unzulässiger Verallgemeinerung behauptet,
die Weltgeschichte se1 eıne Geschichte der Klassenkämpfe, die Klassenlage
aber sSe1 immer ökonomisch bedingt, trıfft für die Gegenwart insoweıt Z als
in der 'Tat die Klassenlage der beiden Klassen der kapitalistischen Klassen-
gesellschaft ökonomisch bedingt ist. Besig oder Nichtbesip entscheiden ber
die Zugehörigkeit ZU Klasse der Kapitalisten oder des Proletarıilats. Diese
kapitalistische Klassengesellschaft mıt ihrer unnatürlichen Zentrierung unr
den Arbeitsmarkt gilt es überwinden. Ihr stellt die christliche Gesellschafts-
lehre das Ordnungsbild der berufsständisch geordneten Gesellschafte
Die Bildung dieses GegensabBpaares (kapitalistische Klassengesellschaft
berufsständische Ordnung) annn ın der Tat dem Irrtum Vorschub leisten,
gehe eınen Neubau der r gesellschaft, 1e8s leichter,
als nıcht bloß ın unNnserIm Sprachgebrauch, sondern auch ın unNnlserm Denken die
Begriffe sozıal un wirtschaftlich, namentlich In bezug auf die sozlalen un
wirtschaftlichen Notlagen, durcheinandergeworfen werden pflegen.“

Pius hat die in der Form diplomatische, sachlich vernichtemié Kritik, die
in „Quadragesimo nno  66 n. 91—97) An faschistischen Korporativstaat übt, A nnO di
benevola attenzione‘, „eine wohlwollende Zeichnung“ genannt (Rede Jm ‘9 Oss
Rom. Nr. 127 VOmM Wie würde diese Kritik Jauten, wenn der Papst sich nıcht
vo  — solchem Wohlwollen zu vornehmer Maßhaltung hätte bewegen lassen!

Die KDSE (Katholische Deutsche Studenten-Einigung‘) hat als erstes Amt eın  —
„Sozialamt"® eingerichtet. Dieses „S50ozialamt“® befaßt sich damıt, den Studenten Schuhe
und ahnliche Bedarfsgegenstände vermitteln. Eine außerst dankenswerte Tätigkeit! Die
richtige Bezeichnung fur eın Amt, das Ine solche Tätigkeit ausühbt, wurde ber Jauten
„ Wirtschaftsamt‘‘. Diese Sprachverwirrung, für die das Sozialamt der KDSE u  — eln  —
helustigendes, völlig harmloses Beispiel ist, führt ber ZU ernsten Verirrungen wıe
diesen, die „Soziale Frage“ als ine Frage um die wirtschaftliche Benachteiligung
besfimmter Volkskreise anzusehen und Zzu behandeln, während In Wahrheit doch darum
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Das Mißverständnis, das Organisation der Wirtsch
falscht, bedeutet ıcht WEN1ISECETr als die Verewigung des Grundfehlers
der heutigen gesellschaftlichen Unordnung, der eben darin besteht, daß die
Zzesamte Gesellschaft durch den sıch untergeordneten, dienenden eil
bereich der Wirtschaft beherrscht wird. dem GeseB der Wirtschaft sıch beu:
en muß ®.

Dieses unselige Mißverständnis begegnet hauptsächlich 381 folgenden Er-
scheinungsformen.

a) Die archaistische Mifideutung
Die christliche Gesellschaftslehre bedauert den Untergang der eıinstıgen

Züunifte un! Innungen. So klar bewußt ihr 1SU, daß Zünfte un Innunzen
ihrer eınNsLiı1genN orm überlebt areNh, daß S16 durch ihr Versagen ihren Unter-
Sans selbst verschuldet haben, ist SsS1C doch der Meinung, daß diesen
Zünften un Innungen C111 Gedanke verwirklicht Wäal, der überzeitliche Gültig-
eıt besigt un!: tür den darum auch heute e1iNe geeıgnete orm der Verwirk-
lıchung gefunden werden mu Diese zeitgemäße Verwirklichung erblickt die
christliche Gesellschaftslehre der ber eben, weiıl es sıch Ze1L-

gemäße Verwirklichung handelt, kommen die eınsiıgen Zünfte un Innungen
als orbilder nıcht ı Frage.

Der überzeitlich gültige Gedanke ıst dieser., daß die Ausübung (außer-
wirtschaftlichen und) wirtschaftlichen Lebensberufs keine völlig prıvate An-
gelegenheıt 15t un!: darum ıcht ausschließlich der Willkür oder dem Erwerbs-
streben des einzelnen überlassen werden kann, daß vielmehr eine Ausrich-
LUnNg dieser Tätigkeit auf das Wohl des Ganzen notwendig 1s5t un diese
hbesser VOo der Gemeinschaft der Berufsverbundenen selbst als VO  > der Stufe
der hohen Bürokratie oder politischen Legislative herab vorzunehmen ıst

VWer ber Sar keine Phantasie verfügt, sich zeitgemäße Formen der
Verwirklichung dieses Gedankens auszumalen, greift auf die alten Zuünfte
un: Innungen zurück Und wer sich Lenkung auf Ziele Nnu der Gestalt VO

Verbot un Genehmigungsbedürfnis vorstellen kann, dagegen nichts weiß
VO den reichen Möglichkeiten, anregend un! fördernd einzuwirken, der holt
1€e zuntftlerischen Beschränkungen der Gewerbefreiheit der Verfallzeit
der Zünifte wıeder hervor un! glaubt, 1€ Welt oder wen1gsiens die Wirtschaft

geht. daß diese Menschen der rechten gesellschaftlichen Kıinordnung, ANSCHMESSCHCN
und gesicherten gesellschaftlichen tandortes entbehren und darum nıcht bloß in wirt-
schaftlichen, sondern in In ®  e N h 1i| h @ )  &, n Belangen verkürzt SINd.

3 Wie tier diese falsche Auffassung des Verhältnisses von (resellschaft und Wirtschaft
sitzt, beweist uch die Mißdeutung der „Sozialen Gerechtigkeit‘“, Selbst Theologen, denen

doch geläufig CIn müßte, daß Tugenden sich nach ihrem Formalobjekt, nicht nach
einem Materialobjekt unterscheiden, haben „SOziale Gerechtigkeit“ ausgelegt als Gerechtig-keit e wirtschaftlichen Angelegenheiten, „Soziale Gerechtigkeit“ ist selbstverständlich
weder die Gerechtigkeit i‚341 wirtschaftlichen noch ı gesellschaftlichen Angelegenheiten, SON-
dern diejenige Gerechtigkeit, die sich ausrichtet. (Formalobjekt!) An den Erforder-
NIsSssen des Gemeinschaftslebens, mit andern W orten Gemeinwohl („Gemeinwohlgerech-tigkeit‘).
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heu Ordnung bringen,.iındem zunächst einmal alles, wWäas nach

igenverantwortlicher unternehmerischer Tätigkeit aussieht, verboten un
JLUFr Einzelfall durch behördliche Verfügung genehmigt wird.

Um ja recht archaistisch SCIN, wollen manche Anhänger dieses Mißver-
staändnisses das „kapıtalistische Sondereigentum den Produktionsmitteln
beseitigen, jedoch icht Wege der Sozialisierung, der Übertragung
des Kigentumsrechts un der Betriebsführung auf irgendwelche offentliche
Stellen, sondern durch Kückkehr 78 „geteilten“ (Ober un Unter )Eigen-
i1um. Der einzelne wıirtschaftlich Latlıge Mensch soll mıt den für ihn nolıgen
Produktionsmitteln „belehnt“ werden, also eın Volleigentum, sondern eCiINeEe

Art Lehens-(Unter-) Eigentum erhalten, während das Obereigentum bei der
berufsständischen Körperschaft liegen soll Im einzelnen erscheinen die Vor-
stellungen, die ma  a sıch VO diesem Berufs-Lehen un dem dafür ZU befolgen-
den Verfahren macht, reichlich W:  9 eLiwa, WEeLnNn erklärt wird, jeder habe
das echt auf die Belehnung mıft jel Produktionsmitteln, WI1I1e benötigt.
Woher nehmen, ohne ZU stehlen?

Wenigstens CIH15€N Anhängern dieser archaistischen 151 bewußt, daß ihr
Wunschbild ıcht übereinstimmt mıt der w1e s16e der Enzyklıka
„Quadragesimo 8086180 dargelegt IS! Diese Oppositionsgruppe bezeichnet die

der Enzyklika „Quadragesimo AN1NO als „kapıtalistische B066 un 1es in

der Absicht, damit Schimpf anzutiun. Die in  > ınn der christlichen
Gesellschaftslehre un der Enzyklika „Quadragesimo 4a10 ı1st natürlich eben:-
SOWENIS kapitalistisch WIC antikapitalistisch Sie verhaält sıch ZU kapitalistischen
Wirtschaftsweise SANZ ahnlich wWIeC ZU politischen orm des Staates, L En völlig
nın  ssıert. Ebenso aber, w1e S16 Verzerrungen des Staates, die die
Baugesege der menschlichen Gesellschaft verstoßen (wie eiwa Falle
des kollektivistischen, autoritär-totalitären Staates) bekämpft un: überwin-
det, auch Verzerrungen der kapitalistischen VWirtschaftsweise. Der indivı-
dualistische Kapitalismus und der mıft iNNerer Notwendigkeit au  N ihm hervor-
€SANSCNE Monopolkapitalismus sind solche Verzerrungen, die 1U infolge des
Mangels gesunden gesellschaftlichen Ordnung un liederune eintireien
konnten und denen eiliNle echte den Garaus machen würde. Dagegen mıt
der kapitalistischen Wirtschaftsweise, w1e s1€e€ Vo der Enzyklika „Quadra-
SCSIMO anno‘° begrifflich bestimmt un qals „nicht sıchschlecht“‘ (n 101)
bezeichnet wird vertragt sıch eC1N€ Sinn der christlichen Gesellschafts-
liehre ebenso gul WIe mıt andern, „Nnicht sıch schlechten“‘ Wirtschaftsweisen.
Insbesondere die „JIrennung des Arbeiters VOo den Produktionsmitteln (vgl

a. N. 101) wird VOo der selbstverständlich nicht gefordert oder VOTraus-

gesebht, aber auch nıcht grundsäßglich verworfen un abgelehnt auch dieser
insicht ist S16 weder modern noch unmodern, schon Sar iıcht archaistisch,
vielmehr überzeitlich, WIie e6s Ce1iNe sozıal h3 s  S hi S Grundlehre Sar
iıcht anders sSe1IN kann

Mit der Kepristinierung der Zünfte uUSW, 1st e6s also nichts.
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Die éaritätische Mißdeutung

Unsere tatsaächlich gegebene Lage ist diejenige der kapitalistischeanlassen—
gesellschaft. eht man VO dieser den Arbeitsmarkt zentrıerten G(Üesell-
schaft AauS, erscheıint e6s das einfachste, die s5S0® Koalitionen der beiden Ar-
beitsmarktparteıen, also die Arbeitgeber- und Arbeiternehmerverbände (in
den romanischen Sprachen mıft dem gemeınsamen Namen „Syndikate” be-
zeichnet) zusammenzufassen un s1€e ZU paritätischen Berufskörperschaften
umzubilden. Diesen Weg ist Mussolini Für jeden der grohen Wiırt-
schaftszweıge wurde Je eın Arbeitgeberverband un Arbeitnehmerverband
errichtet un diese hbeiden paritätischen Korporationen zusammengeschlos-
SCH, die t+atsachlich staatliche Befehlsstellen oder, besser gesagt, Befehls-
empfangsstellen darstellten. He Korporationen ZU:  en bildeten die Kam-
er der Korporationen, die wıederum nıchts anderes war als der staatliche
Führungsstab der korporatıv organıslıerten Wirtschaft. Diese Lösung bedeutet
einmal ıe s L1g dessen, W as überwinden ist, namlıch der kapı-
talistischen Klassengesellschaft mıt ihrer Zentrierung Ü den Arbeitsmarkt.
Gewiß wird das feindliche Aufeinanderprallen der macht- un kampfmäßig
organıslıerten Arbeitsmarktparteien gedämpft, aber NUur, iındem beide VOo

Staat vergewaltigt werden, ıcht durch Bereinigung der verfahrenen gesell-
schaftlichen Lage, die ihrem Zusammenstoß fuührt Statt daß der Staat,
w1e sollte. ber den Dingen stünde, steigt noch tiefer ın s1€e hınein. Die-
SCr Korporativstaat ist 1n Wahrheit eın „„etatistisch denaturierter Syndikalis-
mus°®. Sodann offenbart die 1m £faschistischen Sprachgebrauch geradezu selbst-
Qerständliche GleichseBung VO stia cCorporatıvo un totalitarıo eut-
ıch w1e€e u  - möglich den vollkommenen Gegensab ZU chryistlichen Gesell-
schaftslehre un Au christlichen Staatsauffassung.

An dieser Stelle aber geht es icht d  1€e€ politische, sondern die oko-
nomisch-paritätische Mißdeutung. Paritätische Institutionen mogen ın vielen
Fällen eınen erfreulichen Fortschritt bhbedeuten gegenüber einselt1g aufgebau-
ten  ° wuürde eiwa eiıne paritätische Umbildung der Industrie- un Handels-
kammern durchaus 7U begrüßen seın. ber an mu sıch doch darüber klar
sein: Parıtäat seHt die Zweiheit der Gegenspieler VOTAaUuUs un aut auf dieser
Voraussegung auf Im vorliegenden Fall 1st es die Zweiheit, das Gegen-
saBpaar der beiden Arbeitsmarktparteıen. Insoweıt 1n einer berufsständisch
geordneten Gesellschaft un Wirtschaft die Irennung des Arbeiters VO den
Produktionsmitteln un damıt das Zusammenspiel der beiden gesellschaft-
lichen Gruppen Kapital un Arbeit ZU Wirtschaftsvollzuge bestehen bleibt.
wird auch eın Bedürfnis nach paritätischen Institutionen bestehen bleiben.
Solche paritätische Institutionen sıind aber nıiemals imstande, Ccs geht völlig
ber ihre Reichweite hinaus, den Begriff des Arbeitsmarktes un mıt ıhm die
der Menschenwürde widerstreitende Vermarktung der menschlichen Arbeit un
erst Sar 1€e nochmals wesenswidrige Vermachtung des Arbeitsmarktes © GEr
kapitalistischen Klassengesellschaft überwinden. Das 1st Nnur möglich durych



Um die „Berufsständische Ordnung

Institutionen, „denen INaDn nıcht ach der Zugehörigkeit ZUr oder
ern Arbeitsmarktpartel, sondern ach der verschiedenen gesellschaftlichen
Funktion des einzelnen angehört” 33) Paritätischer Aufbau dagegen
besagt Eingliederung gerade der Rücksicht der Zugehörigkeit ZU

der andern Arbeitsmarktpartel.
Es soll nıcht bestritten SeIN, daß paritätische Institutionen (wie eiwa die Vo

Theodor Brauer ı als vorbildlich angeführte Tarifgemeinschaft des eut-
schen Buchdruckgewerbes) „„als Wegbereiter für e1iNe Sinne christ-
lıcher Gesellschaftslehre“ (Q 837) arbeiten un gute Dienste eısten kön-
HNCHN, Wegbereitung aber darf nıcht mıl Erreichung des Zieles verwechselt
werden. Macht Inan diese paritätischen Instıtutionen Zu Ziel, bleibt
stecken Dualismus der kapitalistischen Klassengesellschaft, den es doch
gerade ZU überwinden gilt

Die kartellistische Mißdeutung
Die bisher aufgeführten Mißdeutungen sowohl die politische als auch die

ökonomisch archaistische un ökonomisch paritätische erscheinen CIN1ISECEI-
maßen begreiflich un entschuldbar, da SCWISSE irreführende Umstände ihnen
Vorschuh eisten Infolgedessen finden S1 diese Mißdeutungen sowohl be1
Anhängern als auch bei Gegnern der sowohl be1i Leuten, 1€ auf dem
Boden der christlichen Gesellschaftslehre stehen wollen, Wl1ie auch beı solchen,
die der oOQhristlichen Gesellschaftslehre grundsäßlich ablehnend gegenüber-
stehen Die JeBt @  Sanl behandelnde Mißdeutung dagegen findet sich soviel
ersichtlich Nu bei Gegnern Dieser Umstand berechtigt aber nıcht ZU der
Annahme, es handle sich böswillige Verdrehung Schr el wahrscheinlicher
liegt der Fall S daß ıberale Kritiker andern als marktwirtschaftlichen
Kategorien nıcht ZU denken V  n  300 und deshalb auch unter sıch NUXr

ec11Cc ‚marktregelnde” Institution vorstellen Ikönnen Marktregelnde Verbände
bezeichnen WIL als Kartelle; auch 1€e Arbeitgeber- un Arbeitnehmerverbände,
insofern S16 den Arbeitsmarkt regeln unternehmen, fallen diesen
Begriff des Kartells

Wenn die verschiedenen Berufsstände oder Leistungsgemein-
schaften, gleichviel oh qaußerwirtschaftlicher oder wirtschaftlicher Art oöffent-
lich-rechtliche Körperschaften bilden., welch andere Aufgabe, welch anderes
Ziel könnten S16 ach liıberalistischer Auffasung haben qals den Gruppen-

sowohl unmittelbar Markte als auch mittelbar auf dem Umwege
ber die politischen Instanzen A vertreten! Als öffentlich rechtliche Körper-
schaften sind S1IC azu u noch m1L größerer Machtfülle bekleidet strafter
un schlagkräftiger zusammengeschlossen enn als prıvale freie Vereini-
SUNSCH Iso Zwangskartelle aller außerwirtschaftlichen un wirtschaftlichen
Berufsgruppen A hemmungslosen Geltendmachung des Gruppenegoismus!

Soll ma  - sich ber e1INe solch aberwıgkbiıge Verzerrung entrüsten? Soll INa

ecs sıch verbitten, der christlichen Gesellschaftslehre eiNe derartige kollek-



tivistische Unmoral anzudichten? Klüger wird S sSeC1N, 1€s errb
ernstie Warnung sich i  Sanl Herzen nehmen: dahıin ann die entarte
wenn mna VO  un ıhr 19808  [ den institutionellen Rahmen verwirklicht ohne das
azu gehörige unentbehrliche Ethos!

Sollen WIFr uns VO diesem Schreckbild einschüchtern lassen dem (7e-
danken: wWEeiln die dahin kann, annn verzichten WITr heber mıt

Rücksicht auf die menschliche Schwäche yleich VO vornherein auf Ver-
such miıt ihr scheint s1€ doch u mıt Engeln sich verwirklichen Z.U lassen.
Darauf ist ntwortien: Allerdings ıst cdie mıt lauter Teufeln, mıt lauter
grundsäßlich as0z1al eingestellten Menschen nıcht verwirklichen. Das ıst

aber keine Besonderheit der das gilt von jeder Art und jeder Gestaltung
menschlichen Gemeinschaftslebens Wir möchten glauben, daß

die Belastungsproben, denen das Gewissen des einzelnen Widerstreit
zwischen Kigennuß und Gemeinschaftsverpflichtung ausgeseBt ıst
sind qls jeder andern (nach uUNserer Überzeugung fehlerhaft gebauten) g -
sellschaftlichen Ordnung Die harmonia praestabilıta des 1Lıberalısmus, nach
der rücksichtsloser, allerdings einsichtsvoller Verfolg des Kigeninteresses mıiıt
iNlNerer Notwendigkeit auch ZzU bestmöglichen Ergebnis für die Gesamtheit
führe. 1sSt durch die Erfahrung widerlegt Die Zentralverwaltungswirtschaft,
überhaupt alle Formen der Bewirtschaftung VO  b allem allerdings die Be-
wirtschaftung des Mangels steigert den Widerstreit zwıischen Kigeninteresse
un Gemeinschaftsverpflichtung, W as WILT inzwischen aus überreicher Erfah-
ruhns WISSCH, 15 ZU Unerträglichkeit, bis Zu völligen Zusammenbruch nıcht
Nnu der Wirtschaftsmoral sondern aller Gemeinschaftsmoral sSo glauben WILr

mıt G(GEewissen behaupten A dürfen., daß die ZWar gewiß nıcht
ohne aittlich verantwortungsbewußhte Menschen lebensfähig gemacht un
lebensfähig erhalten werden kann, daß 516 aber VO allen uns bekannten Ge-
staltungen des menschlichen Gemeinschaftslebens auch insofern die ‚mensch-
lichste“® 1ST, als S1€ mehr als jede andere mıft der menschlichen Schwäche rech
netl, keinen alltäglichen Heroismus fordert, sondern mıt durchschnitt-
Llichen Menschenmaß sittlicher Kraft und Willen auskommt.

Zu dieser gewiß ıcht überflüssiıgen Besinnung uns Veranlassung gegeben
haben, ıst das Verdienst der kartellistischen Mißdeutung der

d) Die zentralistisch-kollektivistische Mißdeutung
Menschen, die Sanz in den Gleisen planwirtschaftlichen Denkens eingefah

T7  am} sıind können selhbstverständlich S1 nıchts anderes denken als
eıin organisatorisches Instrument 7U  — Durchführung Planwirtschaft.
Einirze Ausleger der schwelgen ennn auch geradezu planwirtschaftlichen
Maßnahmen die berufsständischen Körperschaften bestimmen die gesamte
Kapitallenkung un: damit die gesam Investitionen, verfügen darüber,
welche technischen Neuerungen den praktischen Gebrauch eingeführt wWwWer-

den dürfen un welche ıcht SINn  d Kontingentsträger un: Kontingentsver-



die ‚Be

us  - USW. Von der Zentralverwaltungswirtschaft,,. wW1e S16 das Ideal des
Sozialismus darstellt. unterscheidet sich die Ü mıßdeutete 1Ur dadurch,
daß S16 den Zentralismus A un:! durch 1€ planende Tätıg-
eıt sachlich näher die Opfer der Planung heran verlegt. Das dürfte sowohl!
Vorteile als Nachteile haben; Wesen der Sache andert CS nıchts.

Christliche Gesellschaftslehre annn Planwirtschaft NUur ein Um:-
ständen unvermeidliches Üb e 1 erblicken Im GegensaB ZU Planwirtschaft

S16 den Gedanken der Wirtschaftsplanung Darunter versteht S1C, daß
sich geordnete un zusammenhängende Gedanken macht ber WIrt-

schafts () 1i ı1 Zielsegungen un ber 1€ geeıgnetlen Mittel Zz7u Er-
reichung dieser Ziele Hierhin gehört beispielsweise die Frage, oh al die
Linie des Marshall-Plans einschwenken oder sich ıhn SPEerTECN oder Z W ar

Vorteile genießen, 1 übrigen aber bei mıt ihm unvereinbaren
Wirtschaftspolitik beharren 1l Solche Wirtschaftsplanung ragt mıt ihrem
obersten tockwerk hinein ıin den Bereich er ‚hohen Politik® un fallt
darum insoweıt die Zuständigkeit der politischen Instanz, 1e aber seıtens
der nächstbeteiligten Stellen mıt allen einschlägigen Unterlagen un der
notigen sachverständigen Beratung versehen iıst 1€ Stockwerke
dieser Planung dagegen, die Malnahmen der praktischen
Durchführung, sind nachdem die große politische Linie festgelegt isı

durchaus unpolitisch Sache re1inNn fachlicher Sachverständigkeit un darum
Sache der Sachbeteiligten, jedoch ıcht als einzelner, sondern als mıf öffent-
lich-rechtlicher Gewalt bekleideter berufsständischer Körperschaften. Keines-
weSs aber handelt es sich eiINeEe Planung, 1€ den einzelnen Unternehmern
Produktionsauflagen macht, Kontingente zuteilt ü dgl., dies ı dem gewählten
Beispiel schon darum ıcht weil Sınn un Zael des Marshall Plans doch gerade
dieses 1s%, die iıhm sıch beteiligenden Länder aus der Sackgasse der Plan-
un Zwangswirtschaft, AuUuUSs der SsSie siıch selbst icht mehr befreien VOILI-

MOSCH, herauszuführen un wieder C111 lebendige, eigenverantwortliche
Wirtschaft ermöglichen, die der Vergangenheit ZWar jel gesündigt,
immerhin aber eiNEe Versorgung der Bevölkerung auch der ungunstlıg-
stien gestellten Bevölkerungskreise! Wege gebracht hat, die bisher VOo

keinem planwirtschaftlichenKegiıme auch NUur entfernt erreicht worden ist.
ıst keine dekonzentrierte Zentralverwaltungswirtschaft ist vielmehr

diejen1ıge Ordnung der menschlichen Gesellschaft die es ermöglichen soll
ohl der außerwirtschaftlichen als der wirtschaftlichen Berufstätigkeıit
den Menschen das größtmögliche Maß Freihelt und Selbstverantwortlich-
keit lassen, ohne daß diese Freiheit ZU MM hemmungslosen Kampf aller

alle, Zz7u Vernichtung des Schwächeren durch den Staärkeren un damit
ıhrer Selbstaufhebung führt, wI1e e der VOoO Liberalismus proklamierten

individualistischen, der der gesellschaftlichen Rückversicherung
mangelnden Freiheit Jahrhundert widerfahren ıst.

Wir erleben heute sehr beachtlichen N e oliberalismus, der sich be-
muüht, aus den Erfahrungen der legten 100 Jahre die Lehre ziehen un 1€
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V, Nell-Breuning
Fehler des klassischen Liberalismus, der klassisch-liberalen Ökonomie abzu-
streifen. Es 1st der Wunsch geäubert worden, Ina möchte sıch doch VO

christlicher Seite mıft diesem Neoliberalismus ebenso ernstlich ebenso ohl-
wollend un aufgeschlossen auseinandersegen, wWIie les heutzutage mıt dem
marxistisch-revisionistischen Sozlalismus geschieht Der Wunsch 1st berech-
t1gt Nun nımm(t die christliche Gesellschaftslehre bekanntlich für sich An
spruch das, W as Sozialismus richtigen Erkenntnissen und Forderungen
enthalten ist der Hauptsache ebenfalls, Ja mıt größerer grundsäß-
lıcher Klarheit und miıt tragkräftigerer Begründung besigen, daß für
SsS1€e€ nu  — C111 Hinzulernen auf dem Gebiet des Tatsächlichen und der Erfahrung,
C1MN Zuendedenken bereits vorhandenen Gedankenguts 11 Frage
komme, WwWOS€6SCH die revisionistische Bewegung des Sozialismus ihren Weg
auf 1€e christliche Soziallehre noch eıter fortzusegen haben werde Ebenso
glaubt die christliche Gesellschaftslehre dem Neoliberalismus gegenüber
Anspruch nehmen dürfen, zutrefifenden Erkenntnisse, sowohl die-
JEHMISCH, die mı1t der klassischen Ökonomie teilt, als auch diejenigen, die
hinzuerworben hat un durch die ber den alteren ökonomischen Libera-
liısmus hinausgewachsen 1ST, bereits "e  ı Ü in ]  u} haben In der
Entwicklung Vo alteren ökonomischen Liberalismus ZU Neoliberalismus
erblickt die christliche Gesellschaftslehre gleichfalls e1Ne€eE Entwicklung auf
sıch ZAU Vorläufig vermiıßt INa eım Neoliberalismus och das rechte
Verständnis der gesellschaftlichen Wesensanlage des Menschen un
381 Anwendung auf die Wirtschaft der Wirtschaft als s Ils ch L-
lichen Lebensvorgangs. Der Neoliberalismus befindet sıch aber
scheinend auf dem Wege, diese Wesensstücke der Wirtschaft entdecken.
Damit WaTe ein entscheidender Schritt Und gelänge cs dem marxistisch-
revisioniıstischen Sozialismus, die gleiche Entdeckung machen (wir werfen
Ja dem Sozialismus gerade VOr, Gegensaß Z U Namen die gesell-
schaftliche Wesensanlage des Menschen un folgerecht der Wirtschaft nıcht

kennen bzw gründlichst verkennen!‘), würde dieser Sozialismus (im
Sinne VO d 16 117) „aufgehört haben, Sozialismus Sein  06

Was den wirtschaftlichen Bereich angeht, glaubt die die Plattform
abzugeben, auyf der eCein ff ID Neoliberalismus un Cc1N hiıs

I8 sozialistischer Revisionismus sich begegnen un 7U I0

Ausgleich kommen Kuür ulls aber 1sST und bleibt wesentlich daß pıicht
Umschichtung der heute horizontal geschichteten Wirtschaftsgesellschaft

vertikal gegliederten besteht oder sıch erschöpft, sondern der
Überwindung der kapıtalistischen Klassengesellschaft chlechthin un:! damıiıt
der heutigen wıdernatürlichen Beherrschung der Gesamtgesellschaft durch
den sinnvollerweise 19838  —_ {} Teilbereich der Wirtschaft

1sST also ke  ın Politicum, ke  ın Korporativ- oder Standestaat eben-
SsSOWEN15 ıst s16 10€6 OUrganisation der Wirtschaft weder CINe altmodisch-
zunftlerische noch 111e neumodisch gewerkschaftliche oder kartellmäßige
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Um die „Berufsständische Qrdnung“
oder gar »  eın Weéhselbalg‚ hinter dem sS1  ch eine Plan- und Zwangs- oder, WwWIe
11a neuerdings püdegt, Zentralverwaltungswirtschaft verbirgt.

N achdem oben bei KErörterung der einzelnen Mißdeutungen alles angeführt
wurde, W as diese Mißverständnisse verständlich ZU machen und A entschul-
digen geeignet seın kann, darf nıcht verschwiegen werden, daß ıu  ba Z 1e  ]
Grund der Annahme besteht, daß nıcht alle Mißverständnisse er-

schuldet sınd. Manche AÄußerungen ZU in der Tagespresse und ın eıt-
schriften stroben derart VO Unwissenheit, offenbaren eine solche Voreinge-
nommenheit. daß ZU. miındesten auf schuldbare Nachlässigkeit iın
der Unterrichtung ber den Gegenstand, ber den man sich außert. erkannt
werden muß Wenn aber ın SANZCH Ländern un Erdteilen die katholische
Kirche miıt Berufung darauf, daß s1e ın ihrer Gesellschaftslehre die -

irıtt, als politisch un soz.ıal reaktionär verschrieen wırd, 1st CS aum och
möglich, sich des Verdachtes ZU erwehren., daß sıch 1er bewußte Irre-
führung und Verhegung handelt. Die kirchenamtliche Gesellschaftslehre, w1€e
s1e ın den Verlautbarungen des obersten kirchlichen Lehramts vorliegt, 1st
alles andere als reaktionär. Allerdings ist S1€ sehr wenıg bekannt. Wenn aber
eine wohlwollende un aufgeschlossene Auseinandersegung die selbstver-
ständlich keine Preisgabe Von Grundsägen und keine Verwischung klarer
Linien bedeuten ann mı1t dem revısiıonistisch-marxistischen Sozialismus als
erfreulich begrüßt und eine ebensolche mıft dem Noeliberalismus befürwortet
wurde. muß rundweg gef ert werden, daß In katholischen Krei-
SC sıch VO miıt der kirchenamtlichen Gesellschaftslehre vertraut mache. um

den Boden den Füßen haben, VoO dem aus allein WITr als Katholiken
diese Auseinandérset5ungen führen können. Die gleiche Forderung 1st
eınen jeden ZU stellen, der In der Öffentlichkeit ZuUu christlichen Gesellschafits-
iehre, ZU Stellung nehmen l un den f&nspruch grheht, IM-
iINne 7U werden *.

Können um Schluß och einıge Hilfen geboten werden, den
Klippen der Mißverständnisse vorbei ZU wahren Verständnis des Gedankens
der vorzudringen?

Von neoliberaler Seite zeigt sich eın  SÖ anerkennenswertes Bemühen, in das Verständ-
HIS der christlichen Gesellschaftslehre, WIe sS1e in den kirchenlehramtlichen Verlautbarungenvorliegt, einzudringen. Vgl den Aufsatz „Quadragesimo ANNnNO und die Forderung des
Tages“ Von Röpke in „Wort und W ahrheit“ (Wien) 1947, 321 it. („Dokumente“1947 ( 425 if.) Die ben behandelten Mißdeutungen der erkennt Röpke als der
Enzyklika „O. a. durchaus widersprechend und lehnt S1Ie aD In einem Punkt allerdingsversteht die Knzyklika doch ireiheitlich. Bezüglich der berufsständischen Körper-schaften selbst legt die KEnzyklika keineswegs „größten Nachdruck aunt die Freiwilligkeit‘“(a Q, 325) Vielmehr unterscheidet s1ıe deutlich den Berufsstand, dem An durch dıe bloßeTatsache der Berufszugehörigkeit SanNz ebenso WIe  —A der W ohnsitzgemeinde durch die Tatsache
der Ansässigkeit d Ort notwendigerweise angehört, un die freien Vereinigungen, die auf
der Grundlage der Freiwilligkeit, hber uch voller Freiheit gegenüber Berufsstand unStaatsgewalt, sowohl innerberuflich als überberuflich, sowohl innerstaatlich als ber dieStaatsgrenzen hinausgreifend InNns Leben gerufen werden können. Für die berufsständischenKörperschaften wird N1ıC|  ht Freiwilligkeit, wohl ber die größte Freiheit hinsichtlichihrer Ausgestaltung (Verfassung, Organisation) gefordert. Siehe Q. a n. S6/857.
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Eine dienliche Hiılfe annn derDarlegung des Gegenstand „o
NOMmMMEN werden, nämlich der Vergleich der berufsständischen Körperschaften
190088 den Ortsgemeinden. Die Bewohner des gleichen Ortes bilden ein öffentlich-
rechtliches Gemeinwesen., 1 dessen Zuständigkeit alle Gemeinschaftsaufgaben-
tallen, die sich } dem raumlichen Beieinandersein, der EMEINSANLICH raunmn-

lichen Umwelt ergeben. (Üanz ahnlich bilden die Menschen, die durch ihre he-
rufliche Leistung oder gesellschaftliche Funktion VoOr EMEINSAMEN Aufgaben
stehen, C1iXNtc öffentlich-rechtliche Körperschaft, deren Zuständigkeit alles
das fallt w as m1t der Lösung dieser Gemeinschaftsaufgaben, 1, mıt
dieser Dienstleistung Dienste des Volksganzen, zusammenhängt. An die
Seite der Selbstverwaltung der Ortsgemeinden die Selbstverwaltung der
beruflichen Leistungsgemeinschaften. Beide nehmen ihr eigenständiges (auto-
nomes) Recht dem „obersten sozialphilosophischen Grundsaß « ° dem
ıcht rütteln och deuteln ıst den die Enzyklika 97Q Q (n 79) als
Subsidiarıtätsprinzip bezeichnet, für dessen Inhalt WITLT Deutschen die
glückliche Bezeichnung „Recht der kleinen Lebenskreise“ haben jede Ge-
meinschaftsaufgabe_i1st ZAU Hause ı1 demjenigen kleinsten Lebenskreise, der
s1€e meıstern mächtig ıst Klare Frontstellung den Kollektivismus!

Wollen WITr diese Gegenüberstellung gemeindlicher un berufsständischer
Selbstverwaltungskörperschaften eıter ausführen Anlehnung das
fruchtbare Bild des Urganismus, können WILr CN.: W I® der Urganismus
des menschlichen Leibes, mehr als Gliederpuppe SCIN, außer der ana-

tomisch töpographischen Gliederung (Kopf KRumpf Gliedmaßen) auch
funktionalen Gliederung (Nervensystem, Kreislaufsystem UuSW.) bedarf
auch der Organismus des Volkskörpers. Der anatomisch-topographischen
Gliederung des menschlichen Körpers entspricht die Gliederung ÖOrts-
gemeinden un höhere Gemeindeverbände: der funktionalen Gliederung des
menschlichen Körpers entspricht 1€ Gliederung berufsständische Körper-
schaften oder Leistungsgemeinschaften Je nach den verschiedenen Funktionen

Dienste des Ganzen, die jeweils icht VOo einzelnen Menschen, sondern
HUr VO berufs- oder leistungsverbundenen Gruppen von Menschen geleistet
werden können.

Ein Gliederungsschema ! Ein bekannter St destaatler ® hat e1in 18 in  N

Legte ausgedachtes Gliederungsschema vorgelegt zweiıfellos eiNne verdienst-
ıche Arbeit. Die oOhristliche Gesellschaftslehre legt eın solches Gliederungs-
schema VOT. Warum? Sache der cQhristlichen Gesellschaftslehre 18T c8, sozial-

& O c Grundsäge entwickeln, icht fix und fertige Modelle
deren Verwirklichung dem Baukasten ZU packen. Von der christlichen

Staatslehre erwarie nıemand, daß sS1C fertige Entwürfe Staatsverfassungen
hefere, wuürde siıch das vielmehr verbitten; das mOoOSC S1€e gefälligst den
praktischen Staatsmännern überlassen, 1€ 1€e€ überörtlich und überzeitlich
gültigen Grundsägße auf die nach Ort un eıt verschiedenen Verhältnisse
anzuwenden haben Die funktionale Gliederung des Volkskörpers un: die

Heinrich, Das Ständewesen 9 21934).



ermann assen thropo sch SESC

lied gebenden Verfassungen sınd aber noch jel mehr
nachOrt un eıt verschiedenen Verhältnissen un Bedingungen ANZUDASSCH
als die Verfassung des Staates. Und wWenn 6s schon für die Verfassung des
Staates wünschenswert ist, daß S1e mehr wachse alg durch Beschlüsse un
Abstimmungen „geschaffen” werde, INUusSsen erst recht diese Gliederungen
des Volkskörpers sich organisch entwickeln, icht nach Reißbrett
entworfenen Plan durch Gesegesbefehl VoO oben 1iNSs Dasein gerufen werden.

Allgemeingültige Gliederungsschemata lassen sıch ıcht angeben solche g1bt
u einmal icht Bloße Ilustrationsbeispiele ließen siıch natuürlich mühelos

geben, doch würde das fast unabwendbar die Gefahr mı1ıt sıch bringen, daß
das Nu ZU Veranschaulichung als unter Umständen möglich dargebotene
Muster als das Musterbild als die ideale Sinne christlicher Gesell
schaftslehre mißverstanden oder mißdeutet würde. Die christliche Gesell
schaftslehre scheut nıchts mehr, als die ata Morgana irdischen Para-
dieses vVvVOo  =1 die Menschen hinzuzaubern. Darum bleibt s1e bewußt und gewollt
abstrakt, verzichtet auf leichte propagandistische Erfolge und-halt streng dar
auf,ZuUu bleiben, Wäas S16 Wahrheit ist, klare, nüchterne Sozial hı | hı

Das Rassenproblem anthropologisch gesehen
Von ERMANN UCKERMANN

Das Wort RKRasse dürfte aus dem Arabischen „„TFaß‘“ das heißt Ursprung,
Kopf, Anfang, abzuleiten SsSC11. Es dranz aus dem Französischen (race) erst

Jahrhundert ı uUuUNnseTe Sprache e1n,.

In der Botanik un Zoologie bezeichnet CS einNne Gruppe VO  _ Organismen,die innerhalb der Artgrenzen iı341 Reihe erblicher Merkmale überein-
stimmen. Das Kennzeichen Art besteht darin, daß sS1€e€ eiNe Fortpfan-
zungseinheit bildet, w as an VOo der Rasse ıcht ann., Denn dieRassen
innerhalb Art SIN  d auch untereinander unbegrenzt fruchtbar.

Der Rassenbezgriff AUs der Botanik un Zoologie ıst auf den Menschen
anzuwenden, auch auf seelische KEigenschaften, insoweıt morphologischun physiologisch bedingt sınd. Denn die Anthropologie umfaßt den anzenMenschen un darum auch eelisches. Wir bezeichnen also als anthropolo-
gische Rassen jene Gruppen innerhalb der Menschenart, die sıch durch eC1Ne
Summe körperlicher und seelischer Merkmale Vo biologischen rbe her
unterscheiden.

Wenn andere Gesichtspunkte als Kriterien ZUuU Unterscheidung voO Men
schengruppen gewählt werden, spricht INan ıcht VO RKRassen. Denn die Rasse

Vgl den Artikel des Verfassers „Berufsständische G_esellschaftsordnung“ in dem
demnächst Verlag Herder (Freiburg) erscheinenden Heft der Beiträge Zzu
Wörterbuch der Politik unter dem 'Titel „Zur christlichen Gesellschaftslehre“ (Sp(7/78) SOwie das Heft „Gesellschaftsordnung“ des gleichen Verfassers INn der Görres-bücherei (Nr. 87), Nürnberg 1947, Glock utz
AB


